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R e h f e 1 d , Bernhard, Todesstrafen und Bekehrungsgeschichte, Zur Rechts- und Religionsgeschichte der germanischen Hinrichtungsbräuche. Berlin (Verlag Duncker & Humblot). 1942. 170 S. 
Diese Münchener juristische Habilitations
schrift setzt sich hauptsächlich mit der durch 
Karl von Amira eindrucksvoll begründeten 
Sakraltheorie auseinander, wonach die ger
manischen Todesstrafen Opfer an die Götter 
waren und in der den einzelnen Göttern ge
bührenden verschiedenen Form vollstreckt 
werden mußten. Dazu hat sich schon Ulrich 
Stutz bei der Besprechung von Amiras Werk, 
Die germanischen Todesstrafen (1922), skep
tisch geäußert. Verf. prüft nun die Richtig
keit der Theorie nach, indem er die Frage 
stellt: Waren die Todesstrafen bei den Ger
manen zur Zeit ihrer Bekehrung Götteropfer? 
Er kommt zu folgenden abweichenden Ergeb
nissen. 
Die quellenmäßige Untersuchung aller Mar
tyrien hat zwar bei den Slaven und Balten 
einiges zugunsten der Theorie erbracht, nicht 
aber bei den Germanen, wo in keinem Fall 
auch nur angedeutet wurde, der Missionär 
sei den Göttern geopfert worden. Die wenigen 
verhängten Todesstrafen wurden von den 
Germanen zur Bekehrungszeit nicht als Göt
teropfer empfunden und auch nicht von den 
Christen als solche aufgefaßt. Daher hat die 
Kirche die germanischen Todesstrafen nicht 
zurückgedrängt. Innere Ünwahrscheinlichkei-
ten sprechen überhaupt gegen ein sakrales 
Strafsystem der Germanen. 
Die Verknüpfung bestimmter Hinrichtungs
arten mit bestimmten Verbrechen (z. B. Rä
dern fü Mörder, Hängen für Diebe, Enthaup
ten für Räuber, Verbrennen für Zauberer) bei 
den verschiedenen Germanenstämmen wurde 
von Amira richtig festgestellt, muß aber nicht 
auf ein gemeingermanisches Urrecht zurück
geführt werden. Beim Strafvollzug spielten 
irrationale Motive eine große Rolle, zwar 
nicht so die Beschwichtigung des Zorns der 
Götter als vielmehr die Anwendung eines 
Zaubers zur Wiedergutmachung des Ver
brechens, zur Reinigung des Täters und zur 
Abwehr eines drohenden Unheils. Die mei-
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sten Arten der Hinrichtung finden sich auch als Opferformen, müssen aber deshalb nicht von diesen abstammen. Die einzelnen Arten der Todesstrafen verdanken ihre Entstehung nicht einem einzigen sakralen Prinzip, sondern mehreren magischen Prinzipien, wie dem Wiedergutmachungs-, Reinigungs- und Abwehrzauber; sie dienten der Unschädlichmachung des Täters und der Wirkungen seiner Tat. 
Mag auch die Spärlichkeit und Dürftigkeit der beigezogenen Quellen es erschweren, zu ganz sicheren Ergebnissen zu gelangen, so hat doch Verf. dank seiner umfassenden Sachkenntnis seine von Amira abweichenden Auffassungen gut begründen und manche neue Gesichtspunkte heraustellen können. 
München Karl Weinzierl 




